
Q
ue

lle
: B

or
gm

ei
er

 P
ub

lic
 R

el
at

io
ns

19.12.2025 / Recht

Steuerfalle Jahresabschluss: Warum

Präzision wichtiger ist denn je

Seit dem 1. Januar 2025 gelten in Deutschland deutlich verschärfte Anforderungen an steuerliche

Betriebsprüfungen. Unternehmen sind seither mit strengeren Mitwirkungspflichten, kürzeren Fristen und

neuen Prüfungsinstrumenten konfrontiert.

Denn mit den erweiterten Mitwirkungs- und Korrekturpflichten

rückt die Frage, ob abgabenrechtlich relevante Sachverhalte

vollständig und zutreffend abgebildet sind, stärker denn je in

den Fokus. Fehlbewertungen, unzureichende Rückstellungen

oder eine nicht belastbare Einschätzung der Steuerlast

können damit das Risiko nachträglicher steuerlicher

Korrekturen, Zinsbelastungen oder verfahrensrechtlicher

Sanktionen erhöhen und direkte Folgen für Liquidität,

Planungssicherheit und strategische Handlungsspielräume

haben. Damit wird der Jahresabschluss zunehmend zu einer

prüfungsrelevanten Risikoschnittstelle.

Unternehmen sollten dementsprechend ihre

Abschlussprozesse frühzeitig auf die neuen Anforderungen

ausrichten – mit klaren Bewertungsketten, belastbaren

Unterlagen und steuerlich durchdachter Dokumentation, um

Angriffspunkte zu vermeiden.

Struktur und gesetzliche Vorgaben

Der Jahresabschluss markiert das formelle Ende eines

Geschäftsjahres und bildet einen zentralen Bestandteil

der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Er liefert ein

strukturiertes Bild der wirtschaftlichen Lage eines

Unternehmens – einschließlich Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage – und ist im Handelsgesetzbuch verbindlich

geregelt (§ 242 HGB). Nach gesetzlichen Vorgaben besteht

der Jahresabschluss mindestens aus Bilanz sowie Gewinn-

und Verlustrechnung gemäß § 242 Absatz 3 HGB, wobei je

nach Rechtsform weitere Bestandteile wie Anhang laut § 264

Absatz 1 HGB oder Lagebericht (§ 289 HGB) hinzukommen.

Für Gläubiger, Investoren und andere Stakeholder

dient der Abschluss als verlässliche Informationsquelle

über Ergebnisentwicklung, Kapitalstruktur und bestehende

Verpflichtungen des Unternehmens. Erstellungspflichtig sind

alle Kaufleute und Unternehmen, die der doppelten

Buchführung unterliegen – darunter Personen- und

Kapitalgesellschaften sowie Mischformen wie die GmbH &

Co. KG nach §§ 238, 242 HGB. Nicht verpflichtet sind

hingegen Freiberufler und Kleingewerbetreibende, die ihren

Gewinn im Rahmen der Einnahmen-Überschuss-Rechnung

ermitteln (§ 4 Absatz 3 EStG). Auch Einzelkaufleute

können von der Jahresabschlusspflicht befreit sein, sofern

sie an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen die
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Schwellen von 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Euro

Jahresüberschuss nicht überschreiten (§ 241a HGB).

Wann der Bericht teuer wird

Für Unternehmen stellen steuerliche Risiken im

Jahresabschluss eine der größten finanziellen

Herausforderungen dar. Besonders kritisch werden

Abweichungen in der Dokumentation von konzerninternen

Verrechnungspreisen. Diese Pflichten beruhen auf § 90

Absatz 3 AO sowie dem Außensteuergesetz (AStG),

insbesondere § 1 AStG, der das Fremdvergleichsprinzip

festschreibt. Dazu gehören das Masterfile (ein globaler

Überblick über die Konzernstruktur, Geschäftsaktivitäten

und die Verrechnungspreisstrategie), Local File

(detaillierte, länderspezifische Informationen zu einzelnen

konzerninternen Transaktionen) oder Country-by-Country-

Reporting (ein Bericht, der Umsatz, Gewinne und Steuern

nach Ländern aufschlüsselt).

Für jeden der drei Bestandteile gelten eigenständige

Schwellenwerte und Voraussetzungen, die darüber

entscheiden, ob und in welchem Umfang die Dokumentation

zu erstellen und vorzulegen ist. Unternehmen, die hier

Lücken lassen oder Annahmen nicht konsequent überprüfen,

riskieren erhebliche Nachforderungen und im internationalen

Kontext sogar Doppelbesteuerung – häufig ausgelöst durch

unterschiedliche Gewinnabgrenzungen nach § 1 Absatz 1

AStG.

Auch fehlerhafte Annahmen bei der Bewertung

latenter Steuern nach § 274 HGB können zu

Verzerrungen in der Jahresabschlusserstellung führen.

Falsch eingeschätzte Nutzungsdauern, nicht realisierbare

Verlustvorträge oder ungeprüfte temporäre Differenzen

beeinflussen die Höhe aktiver oder passiver latenter

Steuerposten. Daraus können erhebliche Auswirkungen

auf die Bilanzstruktur und Ergebniskennzahlen wie

EBIT, Eigenkapitalquote oder Cashflow resultieren,

insbesondere wenn Korrekturen rückwirkend erfolgen

oder sich auf Folgejahre auswirken. Indirekte Steuern,

insbesondere Umsatzsteuer, bergen weitere Risiken:

Fehler bei Leistungsortbestimmungen, Reverse-Charge-

Regelungen – also wenn der Leistungsempfänger die

Umsatzsteuer schuldet – oder bei der Geltendmachung

von Vorsteueransprüchen zwingen Unternehmen oft zu

nachträglichen Korrekturen.

In der Praxis führen solche Unstimmigkeiten meist zu

korrigierten Umsatzsteuer-Voranmeldungen und zusätzlichen

Leistungen, oft rückwirkend über mehrere Zeiträume,

und können im Kontrollfall Prüfungsanmerkungen,

Zinsen sowie formale Nachweispflichten nach

sich ziehen. Auch treffen Ungenauigkeiten in

Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabrechnungen Betriebe

regelmäßig finanziell, da beispielsweise eine fehlerhafte

Sachbezugsbewertung gemäß § 8 Absatz 2 EStG zu

Säumniszuschlägen und Nachzahlungen führen kann. Die

daraus resultierenden Kosten entstehen nicht nur durch die

eigentliche Steuernachzahlung, sondern häufig auch durch

Zinsen, zusätzliche Liquiditätsbelastungen und erhöhten

Abstimmungsaufwand im Rahmen von Prüfungen oder

Nachmeldungen.

Risiken früh steuern

Ein wirksamer Schutz vor unerwarteten Steuerlasten beginnt

lange vor dem Jahresabschluss und mit klar definierten

Prozessen sowie systematischen Prüfmechanismen.

Besonders wirkungsvoll sind dabei drei zentrale

Stellschrauben. So schafft eine frühzeitige und kontinuierliche

Abstimmung zwischen Buchhaltung, Controlling und

Steuerabteilung Transparenz über Transaktionen,

Bewertungsannahmen und abgabenrechtliche Risiken, bevor

sie sich im Abschluss zeigen.

Gerade in Konzernstrukturen kommt es dabei auf

klare Verantwortlichkeiten, koordinierte Datenschnittstellen

und ein stringentes Rollenverständnis an. Außerdem

reduzieren saubere, konsistente Dokumentationsstandards,

etwa automatisierte Transfer-Pricing-Aufzeichnungen nach §

90 Absatz 3 AO oder klar strukturierte Umsatzsteuerprozesse,

den Aufwand im Prüfungsfall erheblich und verhindern, dass

Lücken später zu kostspieligen Nachforderungen führen.

Daneben bieten digitale Tools und systemgestützte

Plausibilitätschecks echte Entlastung. Sie erkennen

Abweichungen bei Umsatzsteuerlogiken, latenten

Steuerberechnungen oder konzerninternen Verrechnungen

frühzeitig und ermöglichen rechtzeitige Korrekturen.

Ergänzend sind regelmäßige Pre-Closing-Reviews ratsam,

also eine interne oder externe Überprüfung der Finanzdaten

vor dem eigentlichen Abschluss. Sie erlauben es, kritische

Annahmen zu hinterfragen und komplexe Sachverhalte, wie

internationale Transaktionen, frühzeitig zu strukturieren. Das

Ergebnis: ein Abschluss, der nicht nur formell korrekt, sondern

auch steuerlich anschlussfähig und prüfungssicher gestaltet

ist.
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Jahresabschluss strategisch

vorbereiten

Ein steuerlich optimal aufgestellter Finanzabschluss entsteht

nicht erst im Dezember, sondern durch konsequente

Vorbereitung über das gesamte Jahr hinweg. Unternehmen

sollten zentrale Stellschrauben frühzeitig prüfen, bevor der

Bericht dem Finanzamt oder der Bank vorgelegt wird.

Dazu gehört zunächst der bewusste Umgang mit den

Bilanzierungsgrundsätzen wie der Maßgeblichkeit nach § 5

Absatz 1 EStG, dem Grundsatz, dass viele steuerliche Werte

auf der Handelsbilanz basieren, und der Bewertungsstetigkeit

gemäß § 252 Absatz 1 Nummer 6 HGB, der Pflicht, einmal

gewählte Bewertungsmethoden beizubehalten.

Wer diese Prinzipien strategisch nutzt, stellt sicher,

dass handels- und steuerbilanzielle Abweichungen

sachgerecht begründet und dokumentiert sind. Ebenso

wichtig ist eine konsequente Vollständigkeits- und

Plausibilitätskontrolle aller Vermögens- und Schuldpositionen

– inklusive Wertaufhellung, also des Einbeziehens relevanter

Informationen, die nach dem Bilanzstichtag bekannt wurden,

sowie korrekt bemessener Rückstellungen. Werden solche

Themen erst im Abschlussprozess entdeckt, führt das schnell

zu hektischen Korrekturen und abgabenrechtlichen Risiken.

Eine oft unterschätzte Stellschraube ist die E-Bilanz, also

die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten an die

Finanzverwaltung. Sie ermöglicht klare Strukturen und

verhindert, dass Unstimmigkeiten erst im Betriebsprüfungsfall

sichtbar werden. Ebenso sollten Unternehmer vertrags-

und dokumentationsbezogene Risiken frühzeitig prüfen:

Langfristige Miet-, Liefer- oder Darlehensverträge enthalten

regelmäßig steuerrelevante Klauseln, die später die

Gewinnermittlung beeinflussen können.

Wer diese Aspekte im Rahmen eines strukturierten

Jahresabschlussfahrplans und mit der Unterstützung

erfahrener Steuerberater angeht, reduziert Fehlerquellen,

stärkt die Qualität der Bilanz und verbessert die finanzielle

Steuerungsfähigkeit seines Unternehmens spürbar.

Zum Autor:

Tomas Aksöz ist Steuerberater und Diplom-Kaufmann

mit Expertise in steuerlicher Beratung mittelständischer

Unternehmen, internationalem Steuerrecht sowie in

steuerlichen Prozessen und Governance im Konzernumfeld.

Nach Stationen bei KPMG und einer mittelständischen

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gründete er 2017 seine eigene Beratungspraxis. Er steht

für moderne, digital gedachte Steuerberatung, die fachliche

Tiefe mit strategischem Weitblick verbindet. Derzeit baut

er in Hamburg eine Steuerberatungsgesellschaft auf, die

Kanzleiexpertise und Konzernberatung vereint.
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